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Kundmachung 
vom 19. August 2008 

der Beschlüsse Nr. 47/2008 bis 49/2008 und 
51/2008 bis 55/2008 des Gemeinsamen  

EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 25. April 2008 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 26. April 2008 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 8 die Beschlüsse Nr. 47/2008 bis 49/2008 und 51/2008 bis 55/2008 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in den 
Beschlüssen Nr. 47/2008 bis 49/2008 und 51/2008 bis 55/2008 Bezug ge-
nommen wird, wird in der EWR-Rechtssammlung kundgemacht. Die 
EWR-Rechtssammlung steht in der Regierungskanzlei zu Amtsstunden 
sowie in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 47/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 155/2007 vom 7. Dezember 20071 ge-
ändert. 

2. Die Verordnung (EG) Nr. 1064/2007 der Kommission vom 17. Sep-
tember 2007 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) 
Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens 
für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstän-
de in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs in Bezug auf Avilamy-
cin2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 124 vom 8.5.2008, S. 17. 
2 ABl. L 243 vom 18.9.2007, S. 3. 
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Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des Abkommens wird unter Nummer 14 
(Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32007 R 1064: Verordnung (EG) Nr. 1064/2007 der Kommission vom 

17. September 2007 (ABl. L 243 vom 18.9.2007, S. 3)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1064/2007 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 48/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 25/2008 vom 14. März 20081 geändert. 
2. Die Richtlinie 2007/69/EG der Kommission vom 29. November 2007 

zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Difethialon in An-
hang I2 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Richtlinie 2007/70/EG der Kommission vom 29. November 2007 
zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kohlendioxid in 
Anhang IA3 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

4. Die Entscheidung 2007/794/EG der Kommission vom 29. November 
2007 zur Festsetzung einer neuen Frist für die Einreichung der Un-
terlagen für bestimmte im Rahmen des Zehn-Jahres-Arbeitspro-
gramms gemäss Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 98/8/EG zu untersu-
chende Wirkstoffe4 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 
 
1 ABl. L 182 vom 10.7.2008, S. 11. 
2 ABl. L 312 vom 30.11.2007, S. 23. 
3 ABl. L 312 vom 30.11.2007, S. 26. 
4 ABl. L 320 vom 6.12.2007, S. 35. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 12n (Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates) werden folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32007 L 0069: Richtlinie 2007/69/EG der Kommission vom 

29. November 2007 (ABl. L 312 vom 30.11.2007, S. 23). 
- 32007 L 0070: Richtlinie 2007/70/EG der Kommission vom 

29. November 2007 (ABl. L 312 vom 30.11.2007, S. 26)." 
2. Nach Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgende Nummer eingefügt: 
"12zd. 32007 D 0794: Entscheidung 2007/794/EG der Kommission 

vom 29. November 2007 zur Festsetzung einer neuen Frist für 
die Einreichung der Unterlagen für bestimmte im Rahmen des 
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäss Art. 16 Abs. 2 der 
Richtlinie 98/8/EG zu untersuchende Wirkstoffe (ABl. L 320 
vom 6.12.2007, S. 35)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinien 2007/69/EG und 2007/70/EG sowie der 
Entscheidung 2007/794/EG in isländischer und norwegischer Sprache, 
der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröf-
fentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 49/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 157/2007 vom 7. Dezember 20071 ge-
ändert. 

2. Die Richtlinie 2007/53/EG der Kommission vom 29. August 2007 zur 
Anpassung des Anhangs III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates 
über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt2, berichtigt in 
ABl. L 22 vom 25.1.2008, S. 21, ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Richtlinie 2007/54/EG der Kommission vom 29. August 2007 zur 
Änderung der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische 
Mittel zwecks Anpassung der Anhänge II und III an den technischen 
Fortschritt3, berichtigt in ABl. L 258 vom 4.10.2007, S. 44, ist in das 
Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 124 vom 8.5.2008, S. 19. 
2 ABl. L 226 vom 30.8.2007, S. 19. 
3 ABl. L 226 vom 30.8.2007, S. 21. 
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Art. 1 

In Anhang II Kapitel XVI des Abkommens werden unter Nummer 1 
(Richtlinie 76/768/EWG des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32007 L 0053: Richtlinie 2007/53/EG der Kommission vom 29. Au-

gust 2007 (ABl. L 226 vom 30.8.2007, S. 19), berichtigt in ABl. L 22 
vom 25.1.2008, S. 21. 

- 32007 L 0054: Richtlinie 2007/54/EG der Kommission vom 29. Au-
gust 2007 (ABl. L 226 vom 30.8.2007, S. 21), berichtigt in ABl. L 258 
vom 4.10.2007, S. 44." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinien 2007/53/EG und 2007/54/EG in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts-
blattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 51/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang IX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 10/2008 vom 1. Februar 20081 ge-
ändert. 

2. Die Empfehlung 2007/657/EG der Kommission vom 11. Oktober 2007 
zum elektronischen Netz amtlicher bestellter Systeme für die zentrale 
Speicherung vorgeschriebener Informationen gemäss der Richtlinie 
2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 ist in das 
Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang IX des Abkommens wird nach Nummer 42 (Empfehlung 
2004/384/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"43. 32007 H 0657: Empfehlung 2007/657/EG der Kommission vom 

11. Oktober 2007 zum elektronischen Netz amtlicher bestellter Sys-
teme für die zentrale Speicherung vorgeschriebener Informationen 

 
1 ABl. L 154 vom 12.6.2008, S. 20. 
2 ABl. L 267 vom 12.10.2007, S. 16. 
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gemäss der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 267 vom 12.10.2007, S. 16)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Empfehlung 2007/657/EG in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 52/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 31/2008 vom 14 März 20081 geän-
dert. 

2. Die Entscheidung 2006/920/EG der Kommission vom 11. August 2006 
über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsys-
tems Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung des konventionellen 
transeuropäischen Eisenbahnsystems2 ist in das Abkommen aufzu-
nehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 37j (Entschei-
dung 2006/860/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"37k. 32006 D 0926: Entscheidung 2006/920/EG der Kommission vom 

11. August 2006 über die technische Spezifikation für die Intero-
perabilität des Teilsystems Verkehrsbetrieb und Verkehrssteue-

 
1 ABl. L 182 vom 10.7.2008, S. 26. 
2 ABl. L 359 vom 18.12.2006, S. 1. 
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rung des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems 
(ABl. L 359 vom 18.12.2006, S. 1)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2006/920/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 53/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung von Anhang XVI (Öffentliches 
Auftragswesen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XVI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 32/2008 vom 14 März 20081 geän-
dert. 

2. Mit der Richtlinie 2007/24/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Mai 2007 zur Aufhebung der Richtlinie 71/304/EWG 
des Rates zur Aufhebung der Beschränkungen des freien Dienstleis-
tungsverkehrs auf dem Gebiet der öffentlichen Bauaufträge und bei 
öffentlichen Bauaufträgen, die an die Auftragnehmer über ihre Agen-
turen oder Zweigniederlassungen vergeben werden2, wird die Richtli-
nie 71/304/EWG des Rates3, die in das Abkommen aufgenommen 
wurde, aufgehoben und ist daher aus diesem zu streichen - 

beschliesst: 

Art. 1 

Der Wortlaut von Nummer 1 (Richtlinie 71/304/EWG des Rates) des 
Anhangs XVI des Abkommens wird gestrichen. 

 
1 ABl. L 182 vom 10.7.2008, S. 28. 
2 ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 22. 
3 ABl. L 185 vom 16.8.1971, S. 1. 



14 

Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 54/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung von Anhang XX (Umwelt) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 35/2008 vom 14. März 20081 ge-
ändert. 

2. Die Entscheidung 2007/531/EG der Kommission vom 26. Juli 2007 
über einen Fragebogen für Berichte der Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG des Rates über die Be-
grenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die 
bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Ver-
wendung organischer Lösungsmittel entstehen, für den Zeitraum 
2008 - 20102 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XX des Abkommens wird nach Nummer 21abc (Ent-
scheidung 2006/534/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"21abd. 32007 D 0531: Entscheidung 2007/531/EG der Kommission vom 

26. Juli 2007 über einen Fragebogen für Berichte der Mitglied-

 
1 ABl. L 182 vom 10.7.2008, S. 34. 
2 ABl. L 195 vom 27.7.2007, S. 47. 
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staaten hinsichtlich der Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG 
des Rates über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger orga-
nischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in 
bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lö-
sungsmittel entstehen, für den Zeitraum 2008 - 2010 (ABl. L 195 
vom 27.7.2007, S. 47)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2007/531/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 55/2008 

vom 25. April 2008 

zur Änderung von Anhang XX (Umwelt) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 35/2008 vom 14. März 20081 ge-
ändert. 

2. Die Entscheidung 2007/589/EG der Kommission vom 18. Juli 2007 
zur Festlegung von Leitlinien für die Überwachung und Berichter-
stattung betreffend Treibhausgasemissionen im Sinne der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Monito-
ring-Leitlinien)2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XX des Abkommens wird der Text der Nummer 21am 
(Entscheidung 2004/156/EG der Kommission) durch Folgendes ersetzt: 
"32007 D 0589: Entscheidung 2007/589/EG der Kommission vom 
18. Juli 2007 zur Festlegung von Leitlinien für die Überwachung und 
Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen im Sinne der Richt-

 
1 ABl. L 182 vom 10.7.2008, S. 34. 
2 ABl. L 229 vom 31.8.2007, S. 1. 
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linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Monito-
ring-Leitlinien) (ABl. L 229 vom 31.8.2007, S. 1)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2007/589/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 26. April 2008 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 25. April 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 


